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1. Vorbemerkung 

Die veränderten Bedingungen der ‘'erkehrsplanung an der L-168, das 

unzureichende Erscheinungsbild, welches durch die neue Entwicklung 

des benachbarten Gewerbeparkes "An der Autobahn" ins Auge fällt 

und die gegenüber den bisherigen Festsetzungen des B-Planes Nr. 35 

"Industriegebiet Oyten Ost" teilweise zu erweiternden Nutzungen, 

führen zur Neuaufstellung dieses Bebauungsplanes. 

1.1 Beschluß 

Der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 I 

"Industriegebiet Ovten-Ost - Neuaufstellung - wurde vom Ver-

waltungsausschuß der Gemeinde Oyten am 04.12.1989 beschlossen. 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr.35 I "Industriegebiet 

Oyten Ost" - Neuaufstellung - wird zugleich der Bebauungsplan Nr. 

35 "Industriegebiet Oyten Ost vom 28. 9. 1976 (Satzungsbeschluß) 

aufgehoben. 

1.2 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt nördlich der Landesstraße 168 -"Ovter Mühle" 

(ehemalige B 75) am Rande der Ortschaft Schaphusen, östlich der 

Oyter Mühle. 

Der Geltungsbereich umfaßt die Flurstücke der Gemarkung Ovten 

Flur 65: 

Wege- und Straßenflächen: Flurstück Hamburger Straße (B-75) tlw., 

Rudolf- Diesel-Str. 111/6, 112/5, 112/3, 113/4, 113/8, 113/9; 

Weg 122 

Sonstige Flächen: 110/1 tlw , 110/2, 110/4, 110/5, 111/4, 111/5, 

111/7 tlw., 111/8, 112/2 tlw, 112/7, 112/10, 112/11, 112/12, 

112/13, 112/15, 113/6, 113/10 tlw, 113/12, 113/13,113/15 tlw, 

115/1 tlw, 116/1  tlw, 117/1 tlw. 
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Flur 55 

Wege- und Straßenflächen: 113 tlw, 46/29, 108/8 tlw (Rudolf-

 

Diesel-Str.) 46/17, 46/16 (Rudolf-Diesel-Str.), 108/3 tlw, 111/2 

tlw., 111/3 tlw (B-75 Ovter Mühle). 

Sonstige Flächen: 46/9, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 

46/32, 46/37, 46/39, 46/40, 46/41, 46/42, 46/43, 46/45, 46/46, 

46/47, 46/50, 46/51, 47/1 tlw (Erweiterung d. B-Planes n. 

Südwesten), 47/5 tlw (Graben) und 47/4 teilweise. 

1.3 Verfahrensstand 

Nach Beschluß des  VA's  vom 05.03.1990 wurde am 3.5.90 die Bürgerbe-

teiligung nach 5 3 (1) BauGB durchgeführt. Zu der Planung in der 

vorliegenden Form wurden weder Bedenken noch Anregungen geäußert. 

Der Entwurf wurde den Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben 

vom 31.5.90 zur Stellungnahme vorgelegt. 

Aus der Trägerbeteiligung ergaben sich kleine Änderungen des 

Planentwurfs: 

• das Leitungsrecht im Bereich der aufgelassenen Erschließungs 

straße wurde überarbeitet und weiter gefaßt, 

• die Textliche Festsetzung Nr.6 wurde eingefügt (Zufahrt zu 

angrenzenden Ackerflächen), 

ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wurde an der L 168 einge 

arbeitet und die Festsetzungen zur Bepflanzung wurden dort 

herausgenommen, 

• ein Planzeichen wurde deutlicher gefaßt, ein weiteres un 

benötigtes Planzeichen wurde aus der Planzeichenerklärung 

gestrichen, 

• die Begründung wurde erweitert und korrigiert. 

Der Bebauungsplan hat in der Zeit vom 25.03. bis 25.04.1991 öffentlich 

ausgelegen. Es ergaben sich keine planungsrechtlichen Änderungen 

des Bebauungsplans. Die Begründung wurde um eine Vorentwurfs-

Variante zu einem Teilbereich ergänzt. 



Planungsgrundlage bisheriger B-Plan Nr. 35, 'F-Plan 5. Anderung 

Der bisher gültige Bebauungsplan Nr. 35 "Industriegebiet Ovten-

Ost"  mom  23. 9. 1976 (Satzungsbeschluß), nach dem sich die Ent-

wicklung in dem Bereich gerichtet hat, bleibt in großen Zügen die 

Grundlage der Neuaufstellung des B-Planes. 

Durch die 5. Änderung des F-Planes vom 19.12.1988 wurden die 

Grundzüge der Planung im Bereich der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße 

mit der 5-75 neu geordnet. 
Die Festsetzungen des Bebaungsplanes Nr. 35 I -Neuaufstellung-

sind aus den Darstellungen des F-Planes 5.Änderung entwickelt und 

stimmen mit diesen überein. 

3. Bestandssituation 

3.1 Lage des Gebiets, Umgebung, Naturzustand 

Das Plangebiet liegt mit 15- 17.5m üNN auf der nach Norden und 

Westen flachwellig abfallenden Geestkuppe. 

Auf der Westseite des Industriegebietes schließt sich der Bereich 

der "Brandkuhlen an, eine niedriger gelegene muldenförmige Wiesen-

fläche, die als extensiver Grünlandstandort genutzt wird. 

Nördlich und östlich des Plangebietes herrschen von je her Acker-

wirtschaft vor. Dies bezeugen auch die Flurnamen wie "Langer 

Acker" und "Weizenkamp" (größte Anhöhe von Schaphusen mit 20m 

UNN). 

Entlang dem nördlich die Brandkuhlenwiesen begrenzenden Feldweg 

sind Reste von Wegerandgehölzen verblieben. Vorherrschend sind 

hierbei Vogelbeere -in sehr großer Gestalt -, Holunder, Eschen und 

Weidenbüsche. Im Wiesenbereich markieren einige große Eichen und 

Birken sowie in Richtung L- 168 die Straßenbäume den Landschafts-

raum. 

Durch die Weiden fließt ein kleiner Graben in Richtung Westen 

("Brandkuhlengraben -Gewässer 3.0rdnung). Wegen seiner Gradlinig-

keit und tehlenden Ufergehölzen macht er einen kanalartigen 



Eindruck. 

Im Bereich der um das Plangebiet liegenden Äcker existieren keine 

Bäume oder Sträucher, die den Landschaftsraum gliedern. Die opti-

sche Begrenzung nach Norden entsteht durch die weiträumig anstei-

gende Kuppe und den hinter der Kuppe aufragenden Baumwipfeln des 

Bockhorster Mühlentors. 

Das Industrieoebiet selber ist am Rande teilweise mit kümmerlichen 

Bepflanzungen eingegrenzt; überwiegend jedoch bestimmen die nack-

ten Gebäudegruppen der Industriehallen das Erscheinungsbild. 

Entlang der Rudolf-Diesel-Straße sind in den Seitenräumen in un-

terschiedlichen Abständen junge Ahornbäume gepflanzt worden, die 

den Straßenraum markieren. 

Auf den Grundstücken fallen, soweit nicht der Boden versiegelt 

Ist, Scherrasen und standortfremde Ziergehölze in repräsentativer 

Form auf. Zum Teil sind die Grundstücksgrenzen mit Tannen-und 

Fichtenpflanzungen markiert. 

Einige Grundstücke weisen z.T. standortgerechte Gehölzstreifen mit 

gliedernder Wirkung auf (Zeppelin, HA-EFF-Kunststoffe). 

Die Landesstraße L-168 wird in dem betreffenden Abschnitt durch 

Pappeln und einigen Linden, alle in weitem Abstand stehend geglie-

dert. Im Bereich der Kreuzung sind in dichtem Abstand junge Ei-

chenbäume gepflanzt worden. 

Am Nordrand des Gebietes fehlt zu den weiten Ackerflächen eine Ab-

grenzung durch Bäume und Sträucher fast vollständig. 

Insgesamt ist der Bereich "Brandkuhle" mit seiner weiten Blickmög-

lichkeit und den räumlich gliedernden Gehölzbestand, wenn er auch 

nur noch in geringer Form vorhanden ist, für den erholungsuchenden 

Spaziergänger am interessantesten. Über Feldwege kann man von 

Schaphusen nach Bockhorst wandern und eine abwechslungsreiche 

Geestlandschaft mit (ehemaligen) Heidestandorten, Moobereichen und 

Candhügeln erleben. (Siehe auch die Beschreibung des Wanderweges 

im Heimatbuch Oyten S.391). 
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Hinsichtlich des natürlichen Zustandes sind die umgebenden Acker-

fluren und der Bereich des Plangebietes wenig durch landschaft-

liche Elemente gegliedert und weisen z.T. standortuntypische An-

pflanzungen auf. 

Eine Verbesserung der landschaftlichen Einbindung des Industriege-

bietes Oyten-Ost und die Wiederherstellung von Wege- und Feldrand-

gehölzen in der Umgebung ist daher notwendig. 

3.2 Nutzungsbestand und Erschließung 

Der Bestand des Industriegebietes weist aufgereiht an der Rudolf-

Diesel-Straße überwiegend hallenartige Bauten mit angrenzenden La-

ger- und Erschließungsflächen auf. 

An Betrieben sind im Plangebiet neben Auto- und Wohnwagenhandel 

sowie einer Tennishalle, chemische Verarbeitung, Metallbaube-

triebe, Bauunternehmungen, Taxenbetrieb und holzverarbeitende 

Betriebe untergebracht. 

Die von der L-168 nach Nordwesten verlaufende Rudolf-Diesel-Straße 

ist die Hauptstraße des Gebietes und endet nach 650m in einem Wen-

dehammer direkt vor den nördlich angrenzenden Feldern. Von diesem 

Wendehammer führt ein asphaltierter Weg weiter nach Norden der of-

fensichtlich als Schleichweg von und nach Bockhorst benutzt wird. 

Ein Abzweig von der Rudolf-Diesel-Straße nach Osten erschließt den 

östlichen Teil (Gewerbegebiet) und endet vor der L-168 auf den 

Flurstücken 110/1 und 110/4 der Flur 65. Ursprünglich sollte er an 

die L 168 anschließen. 

Im Osten grenzen die Hoflagen von Schaphusen an die Flächen des 

Industriegebietes Oyten-Ost. 

Südlich des Plangebietes befinden sich 'beiderseits der L-168 Wohn 

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude. Im Osten grenzt ein Wohn-

haus an das Plangebiet. 
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4. Ziele und Zwecke der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr.35 I 

4.1 Anpassung an den neuen Straßenausbau 

Im Rahmen der Konzeption für den Gewerbepark "An der Autobahn" der 

südlich der L-168 gegenüber dem Industriegebiet Oyten-Ost liegt, 

ist eine niveaugleiche Kreuzung mit der L-168 geplant und nunmehr 

auch ausgebaut worden. 

Mit der Aufgabe der ursprünglich an dieser Stelle geplanten hö-

henungleichen Kreuzung sind auch die dafür vorgesehenen Auf- und 

Abfahrtsflächen ("Ohrlösung") hinfällig geworden. 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes soll die Nutzung dieser 

überflüssigen Erschließungsflächen für die angrenzenden Grund-

stücke ermöglichen. 

4.2 Bessere Einbindung des Industriegebietes in die Landschaft 

Aufgrund der Lage im ländlichen Raum ist für das vorhandene Indu-

striegebiet die notwendige landschaftsgerechte Einbindung vorzuse-

hen. 

Dies geschieht aus 2 Gründen: 

Zum einen ist die Gemeinde Oyten bestrebt, bei der Entwicklung des 

Gewerbeparkes "An der Autobahn" durch eine intensive Freiraumge-

staltung im Gebiet selbst und an den Rändern dem ländlichen Cha-

rakter Oytens, dem Bedürfnis nach naturbezogener Umwelt und den 

Ansprüchen eines zeitgemäßen Erscheinungsrahmens für die einzelnen 

Betriebe gerecht zu werden. 

Da der neue Gewerbepark direkt bei der L-168 an das bestehende In-

dustriegebiet Oyten-Ost angrenzt, ist es selbstverständlich, daß 

der genannte Anspruch auch auf das bestehende Gebiet übergreifen 

muß. 

Zum anderen verpflichtet die beschriebene Gesamtlage des bestehen-

den Gebietes neben der alten Ortschaft Schaphusen zu einer land-

schaftlich sorgfältigen Einbindung, da das Gebiet von Osten, Süden 

und Westen weithin wahrgenommen werden kann. 
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Ferner Lreffen auch für die bestehenden Betriebe die Argumente der 

zeitgemäßen Erscheinung genau so zu, wie beim geplanten Gewerbe-

park. 

Eine fachgerecht aufgebaute Randbepflanzung wirkt auch positiv auf 

den Innenbereich. 

Nicht zuletzt wird durch einen großzügig bemessenen Pflanzaürtel 

um das bestehende Gebiet mit den Bezügen zum inneren Grünbestand 

eine Verbesserung des Naturhaushaltes im Sinne des Nds. Natur-

schutzgesetzes erreicht und damit ein Ausgleich für die versiegel-

ten Flächen geschaffen. 

Durch die langjährige Nutzung der Betriebsflächen teilweise bis an 

die Grundstücksränder und durch die relativ unklare Bestimmung des 

Pflanzbereiches nach dem bisherigen B-Plan, die deswegen auch 

nicht durchsetzungsfähig war, erscheint auch im Interesse aller 

betroffenen Betriebe die baldige Durchführung eines breiten 

Pflanzgürtels sowohl in den bisher vorgesehenen zu bepflanzenden 

Flächen als auch teilweise auf den angrenzenden landwirtschaftli-

chen Flächen außerhalb des bisherigen Plangebietes als die sinn-

voliste Vorgehensweise. 

Durch die Ausweitung der Pflanzflächen nach außen wird die 

Erweiterung des Geltunasbereiches notwendig. Dies bedingt eine 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 I. 

Im Rahmen der Erweiterung der Pflanzflächen ist der Betrieb auf 

dem Flurstück 46/40 der Flur 55 bestrebt, seine beengte LKW-

Umfahrt und den Manuel an Stellplätzen auf dem Grundstück aufzuhe-

ben bzw. zu verbessern. Durch eine leichte Ausweitung des Pflanz-

streifens und dem landschaftlich sinnvollen Anschluß dieses Berei-

ches an den Lauf des Grabens soll diesem Bestreben Rechnung getra-

gen werden und gleichzeitig durch eine naturnahe, landschafts-

gerechte Ausgestaltung dieses empfindlichen Senkenbereiches mit 

Zugänglichkeit und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Beschäftigten 

ein Erholungsort (Arbeitspausen) geschaffen werden. 

Die Inanspruchnahme der Fläche ist notwendig, um die bestehenden 

Erweiterungsansprüche aus dem Gewerbegebiet sichern zu können. Die 

Ausdehnungsmöglichkeiten der Betriebe innerhalb des bisherigen 

Geltungsbereichs sind in diesem Teilbereich des Plangebiets 

erschöpft. 



5. Inhalt der Neuaufstellung des Bebaungsplanes 

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Schallschutz, Baugrenzen 

Die Festsetzungen der Nutzungsart sind durch den Bestand geprägt. 

Hierzu aehört auch insbesondere der Rechtsbestand. 

Aus diesem Grund werden die bisher gültigen Festsetzungen nicht 

geändert, soweit sie ausreichend und dem Zweck angemessen sind. 

Durch die inzwischen geänderten Festsetzungskategorien nach der 

BauNVO vom 26.1.90 (gegenüber der BauNVO von 1968, die für den B-

Plan Nr. 35 gegolten hatte) wird in der Neuaufstellung die Fest-

setzung des eingeschränkten Gewerbegebietes (GE/E) anders 

formuliert. 

Die Gliederung der Baugebiete wird aufgrund des schalltechnischen 

Gutachtens des TOV's Hannover vom 20.02.90 (siehe Anlage 1) vor-

genommen. Es wird auf die Aussagen des Gutachtens verwiesen. 

Durch die neuen Festsetzungen werden wegen der Übereinstimmung mit 

der Art der jeweilig betroffenen Betriebe keine Nutzungs-

einschränkungen hervorgerufen. 

Zulässig waren im Gewerbegebiet Gewerbebetriebe aller Art, die das 

Wohnen nicht wesentlich störten -Eingeschränktes Gewerbegebiet 

nach § 1 Abs. .1  Ziff.  1 und § 8 BauNVO von 1968. 

Im Bebauungsplan Nr. 35 I -Neuaufstellung- sind einschränkende 

Regelungen hinsichtlich des zulässigen Flächenschallpegels in die-

sem Gebietsteil und in anderen Bereichen des Plangebiets fest-

gesetzt worden (siehe Textliche Festsetzung Nr.3). 

In dem ehemaligen 'eingeschränkten Gewerbegebiet' im Osten des 

Plangebiets an der L-168 sind Werte bis 60 dB(A)/m 2  tags und 45 

dB(A)/m 2  zulässig (siehe Ziffer 3.1 in der textlichen Festsetzung 

Nr.3). Durch diese Festsetzung soll das benachbarte Wohnen ge-

schützt werden. Für die Art der Nutzung gilt § 8 der BauNVO vom 

26.1.90. 

In dem westlich der Rudolf-Diesel-Straße gelegenen, südlichen Bau-

gebiet GI 2 sind gemäß der Textlichen Festsetzung Nr.3 , Ziffer 

3.3 die gleichen Schallfestsetzungen wie im Gebiet GE 1 ge-
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IndustricgebieL ,)yten-ost und dcw neuen Gewerbepa1i7. "An der 
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WeiLechin LdJj(2H i ch aus der uutachterlichen Prognose, die im Zu-

sammenhdn(A  wit  der Liweiterung des Gebietes "An der Autobahn" er-

tellt e.irc1e, die 'S ,:hlußfolgerungen ziehen, daß die Verk(,hrsent-

 

Jung div uepianten und ':,)rhandenen Gewerbeflächen nicht 

/Ai  der .()wendi,lkult_ des Ausbelus einer bpstenintensiven hühenun-

 

uleihen Krenzuncj mit entsprechendem Flächenbedarf für die An-

sc:hlui.;trassvn Eühren. 

Aus diesen (3ründen ist die aufwendige Kreuzungslösunct durch eine 

infache niveauc41,2iche Kreuzung vEsetzt und mit einer Ampelanlage 

versehun ;o1:den. 

Dem fluLsprehend rden dLe HifentJichen 0traßenfl3chen auf das 

erf,)rderliche laG ednziPrt. Für den es t1chen Abzweider ist zur 

EuschLießung der iTnndstücke 1 11/7, 111/8 und 110/ 1  auf (1'21: 

Liestehenden 0t.raßenflae.he Fahr- und Leitungsiecht  verge-

 

;iii  (zielte re...111(:11e 'estsetzun(i 1. 5) 



Entlang der 1.-1()8 luird aus Gründen der \-,,,rr..ehrs1,:he - hc.i»,: ein 

BereLi:n f)hne ÄuJiahrt [‚.2st,Ipetzt. 

Parkpljtze, Fuß- onti kadvc»: 

in dy.r LE. entl.,(:hun ::,Lragentlüchc der Rudolf-Diesel-JtraGe liegen 

in Lirl:buc.!hten angyc:rdnet ausre1,2hend viele Parkplätz. 5e1doeititj 

:;lnd Uoßwetj vcahanden. Der auf der we2L-Jt1ich(2n Jcite 

lieg‘'Hde Weg dutx:h ein Verkehrschild für Fahrradfahrf,,i als 

1,:mbinierte1 ind Radweg freigegeben. 

5.3 Nichtüberbaubare Flächen, Pflanzflächen, Grünfläche 

Durch die Festlegung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen 

vc-rd4:-n die im Linmündungsberei(211 an (.11: i-1()8 

Lie -hum  dürLen zu dLesew nicht  mil  ;;Lchtbehin-

 

tierndn ond/ Pflanzen Ctlivr 80 cm Höhe (Jenutzt werden. 

AH:JIldhme: Linz:*:lbänme miL Kr, mlenansaLz v(Al  mind.  2.00 m (s. 

teNti. Festsk.:Lzung 

An den Rändeun des industriegebiutes ist ringsum ein Pflanzstrei-

 

fen vun IJ 1011 ;reit_f? für die Bupflanzung mit standortgelech -

 

Len, hemi11en banmun nnd itiiuc1teini zur landschaftsgerechten 

Einbindun(.1 v(70.- cjesehen (:ivhe Textliche Festsetzung Nr.4). Die 

1)101 L:Jr LüL den bewuchs als 2ukz(:?5sionsfläche 3usre1.‘2hend be-

 

me;sen  und  L ilu A(5glichkeit 

ont. , :r;.:nbrn(t-L. 

\a(.h AnLmthJ 

mehrstufige Pfldnzriegel 

Liliuk Hid UrJucher bieLut der Pflanzgürtel  

:;:taub- und teilweisen Lärmschutz. 

1l.angebiet3 wird eine L5m breiLe Vertzehrsfläche 

(il.1: t.1clU bishinLge, n 13(43auungsp1an ü1..t2rnommen. Diese Fläche :-;(:)11 

nebun ihret Uv:.;chließuncisfunlaion eine !Jinnvolle Ergänzunct (11-

 

Randeinbindung Gewerbegebiets durch die von der Gemeinde 

beabsichLigLe !epflaozung bezwcRen. 

Im innIvo de weiterg,  Bepflanzungsstreirrfn miL 

nu1.eiLe bij 1 Meti:rn Uestgesetzt worden. Als 

hejwir.;chy laubyehrMzc,  (JPIten zum Beispiel: T\schwcLde, 

1:ifulub:lw,  VI  1,2, r:;,‘h,., Latilbaum, HaL;eI, HaLnbuche, H(21.under, 

Heckenros-, knackweide, ührchenweide, Pfaffenhütchen, Jilberweide, 



:;andbirke, 'Jalwerdu, Traubenkirsche, 

, md Zittorp3pp ,21. 

Am n-rdJiLhen (2ntlan'j der Verl;chrsflächen  ern  5 Meter 

Hrit-I :;treifen liche! Grunflüche 1.stcrusctzt wc.)rden, um 

die 1 ,1n±;c11,-IfirJrchiy '20.tanzlin , i des PlangcbrIcs zu kom-

plett]yren. 

Dure_11 die Teil -i(_-he Festsetzung Nr.(.) werden die Zufahrtsmglich-

 

LULif'M (1111 IM \-.(wdr.ui ,in.jr , ynzundn Lanclwirt3c113iltii ,21len FlZichen 

Durch die Beptlanzumismaßnahmen um Rand des Gewerbe- und 

zusammun mit C1(211 auf den privaten Grundstücken 

v(7)rzune1imendun Trri:inzlinuen uird ehis [:leinklima im Gebier ver-

 

beeur. Dur(211 dcn Verbund ih den Depflünzuni_len dM Jtraßenraum 

-Inn der 122ben;;;duw [uu ;tnd Kleintiere Lei1wf!is(2 i;rhalten 

!Jzv. .1 e1e1.her, 1-'%0-s=1:1 1 1-Un11 -

 

6. Vor- und Untsorgung 

Gas, Gtrom und Wasser 

Es sind dusreichnde Verse)uqungsleitungen für  Gds, Strum  und W.as-

 

Jer ve:>rhandun. 

Entlan9 der P.udedf-Diesel-nraße verl:juft im südl. Bernich auf der 

cuip2 L;()1<V St.reDm1Htung mit Gittermasttraiwf()rmdtreh. 

verUluft erne wH_tere J01-V-Lt rum-

 

J. 1 1!J ()bci1 ,2Llun.  

Em  Berer,.:h der 20KV-Leitnnuen sind \ - eDn baulichen Anlagen aus 

Jicherheitsgründen MDstände uemäß VDE-Bestimmung 0210 einzuhalten 

(siehe Texti_Hhe Vestsetzung Nc.2). Diese Regelung ist zeitlich 

his zur Aufhebun(j der Trassen aufgrund von Änderungen bestimmt. 

Das  (.:NH  bedbsichtigt, die Lei Lungen zu vrkabeln. 

Die Jrcherhertsdnfrderungen für die Feur-rlöschversorgunu sind im 

nanuebiet die (;uundversurejung anbelangt, gewährleisteL. Die 

kapazrtaLen sind den ‘eq- schriften Entsprechend ausreichend. 

:3(211mur ./.. und Recieuwa:3siu- ent_r;ucunng 

Der vc)rhandene 'Jchmutzwasserkanal Ist ausreichend bemessen und an 

't\f‘t .: 



- Li) 

Ntz vc.)11 Ovtin -ingeschlr)rJsen. tuhrt zur 

Im 171.1munc_in1lunh,-1-ch Iii1 -Pii-.252c2.1-7rä2e in die L-I62 tut 

(211-1f2 Fl3cIi LUI dL \bwa:1 -e11t:Ji-)rgu11g 1.estcfeL;eLzt ‘,:urden. 

rem P,J2:JL3nd ,Jesichert 

‘u1.11n. 

Die:e rJchadlo Obe2itUichunwaL.,:;erbeseiticiung irJt über c1,211 f1rand-

 

LHh1c.ilu1 J1.)eu, s-111.nueL; iH f(!ht -Ain(j gewähr. LL!;LL. 

7. Jtädtebauliche Werte 

Ge- Flächen 

di-rlächen 

\..(ehrflächpn  

Grünflächen, Ver- und Ents,Drgunq 

Gesamtfläche Plangebiet 19.32 ha 

8. Durchführung des iiebauungsplaneo, bodenordnende Maßnahmen, 

Kort.cn und VLnanzierung 

i.iide 1 -.>:abihtit, die iCtr den PElanzgnrLel iw Plan(te -

 

bil:uand n ,»Uuundi_tiyn vf)n den Eaw2ntümern zu ‘:J..wet - bum und 

ZU 

Weun der verhälnizmäßiq goringen Brej_te der zu erwerüendun Flä-

 

(Alen d«11.- fin h L•2in,-2 (Ullirclun(len ErGchwernie 0111 

I. 1)4.2t.r()IL ,2nen eugeben. 

Für rdl] lLii. it  dif,? (;emeinde bereiL, ElLat.zland 

>,11 :,1.LLH.  

Diu K();:;ten [di die Rundheptninzung b(traen rd. DM . 

Er2tr(-1 ,.1 2i 011011 TitLeln Llufcle.bracht  und zum  (jegebe-

 

1)11111,.1. nit it,in:;11».i I 0p1..in til0c:n1,t(jt 

1.53 ha 

15.24 ha 

2.38 ha 

0.17 ha 
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AnUs .c(211t: PLAN 1J -1.- ADT 1rcmc21i, den 29.05.90 

1.11.narbeitun(J: bc›.de.-211k(-2n und Auroun(4en Jus der Beteilicluncl dvr 

Tr1(jc2r Dftenr_licher felanc.v-2 

ovt:(211, Wm) 24.  Juni  1991 
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